
  
 

 
 

Voraussetzungen: Für das Studium an der Dualen Hochschule (frühere 

Berufsakademie) gelten folgende Voraussetzungen:  

1. Bewerber müssen die allgemeine oder die der 
Fakultät entsprechenden fachgebundenen 

Hochschulreife besitzen. Auch mit einer als 

gleichwertig anerkannten Vorbildung ist die 

Zulassung möglich. Wer nach der Fachhoch-
schulreife ein Studium an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten privaten Fachhochschule 

abgeschlossen hat, kann ebenfalls zugelassen 

werden.   

2. Bewerber mit Fachhochschulreife können künftig 
zum Studium zugelassen werden, sofern sie im 

Einzelfall ihre besondere Eignung für das Studium 

an einer Dualen Hochschule nachgewiesen haben.  

Ausbildungsdauer:  3 Jahre 
Ausbildungsgliederung:  Theoriephasen: 

Duale Hochschule Baden-Württemberg  

Villingen-Schwenningen  

www.dhbw-vs.de 

Praxisphasen: 

Jugend- und Sozialamt, Abt. Planung, Jugend- und 

Familienförderung  

Ausbildungsbeginn:  01.10.2011 
Ausbildungsabschluss: Im Studiengang Sozialwirtschaft wird der  

akademische Grad „Bachelor of Arts“ vergeben. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums sind die  

Absolventen berechtigt, die Berufsbezeichnung 
„Sozialwirt/in“ (BoA) zu führen. 

 

Die Ausbildung erfolgt in dualer Weise - mit jeweils sechsmonatiger Dauer - 
einerseits durch ein fundiertes theoretisches Studium an der HS Villingen-

Schwenningen und andererseits durch die stringent an der beruflichen Praxis 

orientierte Qualifizierung als Auszubildende(r) im Team der Praxisstelle. 

 
Dabei lernen Sie die umfangreichen Aufgabenschwerpunkte der Sozialverwaltung 

in der Jugend- und Sozialhilfe kennen. Ihnen werden durch eine qualifizierte 

Anleitung berufliche Handlungsansätze vor dem Hintergrund ihrer rechtlichen, 

organisatorischen und sozialstrukturellen Rahmenbedingungen vermittelt. 
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Ihr Ansprechpartner im Jugend- und  

Sozialamt ist: 

Herr Schmidt, Tel. 07231 39 15 65 


